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gewähren, als sie durch das neue Schadenereignis gegenüber der vorherigen
IV-Rentenpflicht mehrbelastet sei. Das Bundesgericht verwies jedoch auf den
klaren Wortlaut von Art. 48ter AHVG. Es heisst dort nun einmal, die
Sozialversicherung trete «bis auf die Höhe ihrer gesetzlichen Leistungen» in die
Ansprüche des Versicherten und seiner Hinterlassenen ein. Diese Bestimmung
hat denn auch den Zweck, die vor ihrem Erlass mögliche Überentschädigung
zu verhindern. Bevor die Sozialversicherungs-Einrichtungen mit diesem
Rückgriffsrecht ausgestattet worden waren, konnte es vorkommen, dass der
Geschädigte seinen Versorgerschaden einmal gegen den Haftpflichtigen
geltend machte und kumulativ dazu auch seinen Rentenanspruch gegen die
Sozialversicherung durchsetzen konnte.

Aus dem Bundesgerichtsurteil geht überdies hervor, dass die AHV, obwohl
ihre Eigenschaft einer öffentlichrechtlichen Körperschaft oder Anstalt bestritten

worden war, infolge des in Art. 48ter AHVG eingeführten Regressrechts
selber prozess- und parteifähig ist. Dieser von weiteren Bestimmungen
gestützte Befund bedeutet, dass die AHV ihren Anspruch gegen den Versicherer
des Unfall-Hauptverursachers selber (vertreten durch das Bundesamt für
Sozialversicherung) geltend machen konnte und dass nicht etwa die Eidgenossenschaft

als solche gegen den Versicherer zu klagen hatte.
(Urteil vom 28. Januar 1986) R. B.
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Das neue Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch

Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Ehegüterrecht und Erbrecht, Einführung
für den Praktiker

Von Dr. iur. Marlies Näf-Hofmann, Rechtsanwältin, Lehrbeauftragte an der
Universität Freiburg, und Dr. iur. Heinz Näf-Hofmann, Rechtsanwalt,
Dozent an der HWV Zürich, 258 Seiten, broschiert Fr. 48.-, Schulthess
Polygraphischer Verlag, Zürich

In einem ersten Teil werden die allgemeinen Wirkungen der Ehe behandelt,

insbesondere Name, Bürgerrecht, die Verteilung der ehelichen Lasten
nach dem Hinfall der starren Rollenaufteilung, die Regelungen über den
Betrag zur freien Verfügung, die Entschädigung für ausserordentliche Beiträge
und die Neugestaltung des Eheschutzes.

Der zweite Teil richtet sich vor allem an die Praktiker, die sich in die Materie

einarbeiten; ihnen soll eine Anleitung für die Abwicklung güterrechtlicher
Auseinandersetzungen gegeben, aber auch Möglichkeiten der ehevertraglichen

Gestaltung der güterrechtlichen Verhältnisse sollen aufgezeigt werden.
Schliesslich werden in einem dritten Teil die erbrechtlichen Neuerungen

dargestellt.
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